
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Satzung zur Änderung der  
Prüfungs- und Studienordnung 

der Ludwig-Maximilians-Universität München 
für den Masterstudiengang Insurance (2007) 

 
Vom 31. August 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 58 Abs. 1 Satz 1 und 
61 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Lud-
wig-Maximilians-Universität München folgende Satzung: 
 
  



- 2 - 
 

§ 1 
 
Die Prüfungs- und Studienordnung der Ludwig-Maximilians-Universität München für 
den Masterstudiengang Insurance (2007) vom 8. Oktober 2007 wird wie folgt geän-
dert: 
 
1. Der Satzungstitel erhält folgende Fassung: 
 

„Prüfungs- und Studienordnung 
der Ludwig-Maximilians-Universität München 
für den weiterbildenden Masterstudiengang 

Insurance (2007)“ 
 
2. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

 
a) Die Angabe zu § 26 erhält folgende Fassung: 

 
„§ 26 Anrechnung von Kompetenzen“ 

 
b) Die Angabe zu § 30 erhält folgende Fassung: 

 
„§ 28 Schutzbestimmungen nach dem Mutterschutzgesetz, nach dem 

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz sowie nach dem Pflegezeit-
gesetz“ 

 
3. § 1 wird wie folgt geändert: 

 
a) Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung: 

 
„1Der weiterbildende Masterstudiengang Insurance ist auf in Versicherungsun-
ternehmen oder versicherungsnah Beschäftigte, die neben einem ersten quali-
fizierenden Hochschulabschluss über einschlägige Berufspraxis verfügen, 
ausgerichtet.“ 

 
b) In Abs. 2 Satz 1 wird nach dem Wort „des“ das Wort „weiterbildenden“ einge-

fügt. 
 
4. In § 5 Abs. 3 Satz 1 wird nach dem Wort „Der“ das Wort „weiterbildende“ einge-

fügt. 
 
5. § 26 erhält folgende Fassung: 

„§ 26 
Anrechnung von Kompetenzen 

 
(1) 1Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen, die in einem anderen Studi-
engang an der Ludwig-Maximilians-Universität München oder in Studiengängen 
an anderen staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen in der Bundes-
republik Deutschland, durch die erfolgreiche Teilnahme an einer Fernstudienein-
heit im Rahmen eines Studiengangs an einer staatlichen oder staatlich aner-
kannten Hochschule in der Bundesrepublik Deutschland oder in Studiengängen 
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an ausländischen Hochschulen erbracht worden sind, sind anzurechnen, außer 
es bestehen wesentliche Unterschiede hinsichtlich der erworbenen Kompeten-
zen (Lernergebnisse). 2Gleiches gilt für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleis-
tungen, die an einer staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschule in Bayern 
im Rahmen von sonstigen Studien nach Art. 56 Abs. 6 Nrn. 1 und 2 BayHSchG, 
in speziellen Studienangeboten nach Art. 47 Abs. 3 Satz 1 BayHSchG oder an 
der Virtuellen Hochschule Bayern erbracht worden sind. 
 
(2) 1Kompetenzen, die im Rahmen sonstiger weiterbildender Studien nach 
Art. 56 Abs. 6 Nr. 3 BayHSchG oder außerhalb des Hochschulbereichs erworben 
wurden, können angerechnet werden, wenn sie gleichwertig sind. 2Außerhalb 
des Hochschulbereichs erworbene Kompetenzen dürfen höchstens die Hälfte der 
nachzuweisenden Kompetenzen ersetzen. 
 
(3) 1Werden Studien- oder Prüfungsleistungen angerechnet, sind die Noten – 
soweit die Notensysteme übereinstimmen – zu übernehmen und nach Maßgabe 
dieser Prüfungs- und Studienordnung in die Berechnung der Modul- und Endnote 
einzubeziehen. 2Die übernommenen Noten werden gekennzeichnet und die Tat-
sache der Übernahme im Zeugnis vermerkt. 3Stimmen die Notensysteme nicht 
überein, wird durch die Vorsitzende oder durch den Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses für die angerechnete Studien- und Prüfungsleistung unter Zugrun-
delegung der Bewertungsstufen nach § 10 Abs. 2 eine Note festgesetzt und nach 
den Sätzen 1 und 2 verfahren. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten für die Zuordnung von 
ECTS-Punkten entsprechend. 
 
(4) 1Die für die Anrechnung erforderlichen Unterlagen sind von den Studierenden 
spätestens am Ende des ersten nach der Immatrikulation in diesen Masterstudi-
engang an der Ludwig-Maximilians-Universität München verbrachten Semesters 
beim Prüfungsausschuss einzureichen, sofern Studienzeiten und Studien- oder 
Prüfungsleistungen angerechnet werden sollen, die bereits vor der Immatrikulati-
on an der Ludwig-Maximilians-Universität München in diesen Masterstudiengang 
erbracht wurden. 2Für die Anrechnung von Studienzeiten und Studien- und Prü-
fungsleistungen, die nach der Immatrikulation an der Ludwig-Maximilians-
Universität München in diesen Masterstudiengang erbracht werden, sind die Un-
terlagen im jeweils auf den Erwerb folgenden Semester einzureichen. 3Der 
Nachweis von anzurechnenden Studienzeiten wird im Regelfall durch Vorlage 
des Studienbuchs der Hochschule, an der die Studienzeit zurückgelegt wurde, 
erbracht. 4Für die Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen ist eine Be-
scheinigung derjenigen Hochschule, an der die Studien- und Prüfungsleistungen 
erbracht wurden, vorzulegen, aus der sich ergeben muss, 
 
1. welche Einzelprüfungen (mündlich und/oder schriftlich) in welchen Prü-

fungsfächern im Rahmen der Gesamtprüfung abzulegen waren, 
2. welche Prüfungen tatsächlich abgelegt wurden, 
3. die Bewertung der Studien- und Prüfungsleistungen sowie ggf. die Fachno-

te, 
4. das der Bewertung zu Grunde liegende Notensystem, 
5. bei Studiengängen mit Leistungspunktesystemen die für die einzelnen 

Lehrveranstaltungen, in denen die anzurechnenden Studien- und Prüfungs-
leistungen erbracht wurden, vergebenen Leistungspunkte sowie die Anzahl 
der Leistungspunkte, welche für einen erfolgreichen Abschluss des Studi-
engangs erforderlich ist, 
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6. der Umfang der einzelnen Lehrveranstaltungen, in denen die anzurechnen-
den Studien- und Prüfungsleistungen erbracht wurden, in Semesterwo-
chenstunden und 

7. ob eine Gesamtprüfung auf Grund der vorliegenden Ergebnisse nicht be-
standen ist oder auf Grund anderer Umstände als nicht bestanden gilt. 

 
5Für die Anrechnung außerhalb des Hochschulbereichs erworbener Kompeten-
zen sind geeignete Nachweise (Zeugnisse, Zertifikate, Dokumentationen etc.) 
vorzulegen. 
 
(5) Bei Zeugnissen und Unterlagen, die nicht in deutscher Sprache ausgestellt 
sind, kann die Vorlage einer beglaubigten deutschen Übersetzung verlangt wer-
den. 
 
(6) Über die Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
entscheidet der Prüfungsausschuss, in Zweifelsfällen nach Anhörung der zu-
ständigen Fachvertreterin oder des zuständigen Fachvertreters.“ 
 

6. § 30 erhält folgende Fassung: 
 

„§ 30 
Schutzbestimmungen nach dem Mutterschutzgesetz, 

nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz  
sowie nach dem Pflegezeitgesetz 

 
(1) Die Inanspruchnahme der Schutzbestimmungen nach dem Mutterschutzge-
setz in der jeweils geltenden Fassung, entsprechend den Fristen des Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetzes in der jeweils geltenden Fassung über die El-
ternzeit sowie für die Pflege eines nahen Angehörigen im Sinn von § 7 Abs. 3 
des Pflegezeitgesetzes in der jeweils geltenden Fassung, der pflegebedürftig im 
Sinn der §§ 14, 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch in der jeweils geltenden 
Fassung ist, wird ermöglicht. 
 
(2) 1Die Fakultät legt fest, welche Lehrveranstaltungen, deren Ort, Zeit und Ab-
lauf die Ludwig-Maximilians-Universität München den Studierenden verpflichtend 
vorgibt, für schwangere oder stillende Studierende nicht verpflichtend sind; Ent-
sprechendes gilt für im Rahmen der hochschulischen Ausbildung verpflichtend 
vorgegebene Praktika. 2Studierende, die schwanger sind oder stillen, sollen dies 
dem Prüfungsamt gegenüber so früh wie möglich mitteilen. 3Der Prüfungsaus-
schuss legt in Abstimmung mit der Veranstaltungsleiterin oder dem Veranstal-
tungsleiter unverzüglich die nach Maßgabe der anlassunabhängigen Gefähr-
dungsbeurteilung nach Satz 1 erforderlichen konkreten Schutzmaßnahmen fest 
und informiert die schwangere oder stillende Studierende hierüber. 4Zugleich bie-
tet die Veranstaltungsleiterin oder der Veranstaltungsleiter ihr ein Gespräch über 
weitere Anpassungen der Studien- und Prüfungsbedingungen an, die den Be-
dürfnissen der Studierenden während der Schwangerschaft oder Stillzeit ent-
sprechen. 5Nachteile aufgrund der Schwangerschaft, der Entbindung oder der 
Stillzeit sollen vermieden oder ausgeglichen werden. 6Die allgemeinen Regelun-
gen über den Nachteilsausgleich bleiben unberührt. 7Eine Prüfungsanmeldung 
stellt keine ausdrückliche Erklärung des Verzichts auf die Schutzfristen dar, auch 
wenn sie nach vorheriger förmlicher Anzeige der Schwangerschaft oder der Still-
zeit gemäß Satz 2 erfolgt ist.“ 
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7. In der Anlage 2 „Module, Lehrveranstaltungen, Modulteilprüfungen“ erhält die 

Zeile unter den Spaltenüberschriften zu den Spalten 2 bis 17 folgende Fassung: 
 
„Weiterbildender Masterstudiengang: Insurance (Exekutive Master of Insurance, 
E.M.Insurance)“ 

 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 1. Oktober 2018 in Kraft. 
 
 
 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Ludwig-Maximilians-Universität 
München vom 12. Juli 2018 sowie der Genehmigung des Präsidenten der Ludwig-
Maximilians-Universität München vom 31. August 2018, Nr. I.3-452.04:03. 
 
 
 
München, den 31. August 2018 
 
 
 
gez. 
 
 
Prof. Dr. Bernd Huber 
Präsident 
 
 
Die Satzung wurde am 31. August 2018 in der Ludwig-Maximilians-Universität 
München niedergelegt, die Niederlegung wurde am 31. August 2018 durch Anschlag in 
der Ludwig-Maximilians-Universität München bekannt gegeben. Tag der 
Bekanntmachung ist daher der 31. August 2018. 
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Druckfehlerberichtigung 
 
 
In § 1 Nr. 2 Buchst. b) der Satzung zur Änderung der Prüfungs- und Studienordnung 
der Ludwig-Maximilians-Universität München für den Masterstudiengang 
Insurance (2007) vom 31. August 2018 wird „§ 28“ durch „§ 30“ ersetzt. 
 
 
 
 
 


